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1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

(1)	 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und 
Arbeiter (Beschäftigte), 

deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mit-
glied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder 
eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über den 31. Okto-
ber 2006 hinaus fortbesteht, und
die am 1. November 2006 unter den Geltungsbereich 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) fallen,

	 für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeits-
verhältnisses.

	 2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Absatz 3 fal-
lenden Beschäftigten der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O.

Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1:
1. In der Zeit bis zum 31. Oktober 2008 sind Unterbrechungen von bis zu 
einem Monat, bei Lehrkräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu al-
len Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O darüber hinaus 
während der Gesamtdauer der Sommerferien, unschädlich.
2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeit-
lich begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeits-
verhältnis standen oder stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 
8, 11, 14, 17, 18, 19 Absatz 1 auch dann angewandt, wenn das Arbeits-
verhältnis am 31. Oktober beziehungsweise 1. November 2006 nicht be-
standen hat. 2Für die Überleitung, insbesondere für die Berechnung des 
Vergleichsentgelts, finden die Regelungen für Beschäftigte, die im Okto-
ber 2006 beurlaubt waren, sinngemäß Anwendung. 3Die Anwendung 
dieses Tarifvertrages endet, wenn der Saisonbeschäftigte in einer neuen 
Saison nicht wieder eingestellt wird. 4Dieser Tarifvertrag gilt uneinge-
schränkt für Saisonarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis am 31. Okto-
ber 2006 besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnisses. 5Be-
stand mit den Saisonbeschäftigten am 31. Oktober beziehungsweise 1. 
November 2006 ein Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 1 angeführten 
Vorschriften dieses Tarifvertrages auf nachfolgende Saisonbeschäfti-
gungen unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 3 Anwendung.
3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 31. Oktober 
oder 1. November 2006 nicht bestanden, ist dies für die Anwendung 
dieses Tarifvertrages unschädlich.

–

–

(2)	 Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die 
Vorschriften dieses Tarifvertrages auch für Beschäftigte, de-
ren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber im Sinne des Ab-
satzes 1 nach dem 31. Oktober 2006 beginnt und die unter 
den Geltungsbereich des TV-L fallen.

(3)	 Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 
SGB IV, die am 31. Oktober 2006 unter den Geltungsbereich 
des BAT / BAT-O / MTArb / MTArb-O fallen, finden die bisher 
jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für die 
Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses weiterhin Anwendung.

(4)	 Die Bestimmungen des TV-L gelten, soweit dieser Tarifver-
trag keine abweichenden Regelungen trifft.

Niederschriftserklärung zu § 1:
Für den Fall des Wiedereintritts eines Landes in die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) verpflichtet sich die TdL zur Aufnahme von Tarif-
verhandlungen über die Überleitung in den TV-L.

§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-L

(1)	 1Der TV-L ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den 
Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) die in An-
lage 1 TVÜ-Länder Teil A und Teil B aufgeführten Tarifverträge 
(einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Tarifvertrags-
regelungen, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den 
Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die 
Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. November 2006, soweit 
kein abweichender Termin bestimmt ist.

Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1:
1. 1Die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge be-
ziehungsweise Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage 1 
TVÜ-Länder Teil A hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarif-
vertragsregelungen, die am 1. November 2006 ohne Nachwirkung au-
ßer Kraft treten. 2Ist für diese Tarifvorschriften in der Liste ein abwei-
chender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten beziehungsweise eine vorü-
bergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt sich die Fortgeltung die-
ser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich (Arbeiter/Ange-
stellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.).
2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die 

Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten 
der Länder in den TV-L und zur Regelung des 

Übergangsrechts
(TVÜ-Länder)

vom 12. Oktober 2006
Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits
und

der dbb tarifunion 
– vertreten durch den Vorstand –  

andererseits 
wird Folgendes vereinbart
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von der TdL abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle lan-
desbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind.
Niederschriftserklärung zu § 2 Absatz 1:
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der TV-L und der TVÜ-
Länder das bisherige Tarifrecht auch dann ersetzen, wenn arbeitsver-
tragliche Bezugnahmen nicht ausdrücklich den Fall der ersetzenden Re-
gelung beinhalten.

(2)	 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abge-
schlossen wurden, sind durch die landesbezirklichen Tarifver-
tragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung zu prüfen und 
bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 2Das Recht zur Kündigung 
der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt.

Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2:
Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen 
sind, soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das 
Tarifgebiet Ost vereinbart sind.

(3)	 Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge 
gemäß § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung fort 
und sind bei Bedarf an den TV-L anzupassen.

(4)	 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit 
Wirkung vom 1. November 2006 ersetzt, die 

materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-L bezie-
hungsweise dieses Tarifvertrages stehen,
einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der 
Tarifvertragsparteien durch den TV-L beziehungsweise 
diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben worden ist, 
oder
zusammen mit dem TV-L beziehungsweise diesem Tarif-
vertrag zu Doppelleistungen führen würden.

Niederschriftserklärung zu § 2 Absatz 4:
Mit Abschluss der Verhandlungen über die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
heben die Tarifvertragsparteien § 2 Absatz 4 auf.

(5)	 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarif-
verträge und Tarifvertragsregelungen gelten fort, soweit im 
TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung er-
fasst auch Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2.

Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5:
Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen 
Geltungsbereich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Ta-
rifgebiet West).

(6)	 Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsre-
gelungen auf Vorschriften verwiesen wird, die aufgehoben 
oder ersetzt worden sind, gelten an deren Stelle bis zu ei-
ner redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-L be-
ziehungsweise dieses Tarifvertrages entsprechend.

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen

§ 3 
Überleitung in den TV-L

Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. No-
vember 2006 nach den folgenden Regelungen in den TV-L über-
geleitet.

–

–

–

§ 4 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen

(1)	 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergü-
tungs- beziehungsweise Lohngruppe (§ 22 BAT / BAT-O be-
ziehungsweise entsprechende Regelungen für Arbeiterinnen 
und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifvertragliche 
Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anla-
ge 2 TVÜ-Länder Teil A und B beziehungsweise den Anlagen 
5A und 5B den Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. 2Für 
Ärztinnen und Ärzte, einschließlich Ärztinnen und Ärzte in 
ärztlichen Servicebereichen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die an einer Universitätsklinik überwiegend Aufgaben in der 
Patientenversorgung wahrnehmen, gilt die Entgeltordnung 
gemäß Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 3Satz 2 gilt entsprechend 
für sonstige Ärztinnen und Ärzte, soweit für sie die Anwen-
dung dieser Entgeltordnung vereinbart ist.

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1:
1 . 1Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung verständigen 
sich die Tarifvertragsparteien zur besseren Übersichtlichkeit für die Zu-
ordnung der Beschäftigten gemäß Anlage 1b zum BAT / BAT-O auf eine 
Anwendungstabelle gemäß Anlage 5 A und - für Beschäftigte, für die die 
Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden - gemäß Anlage 5 B; 
dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 2In den Entgelt-
gruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren 
in Stufe 5 um 200,- Euro; ist bei übergeleiteten Beschäftigten das Ver-
gleichsentgelt höher als das Entgelt der Stufe 5, erhalten sie den erhöh-
ten Tabellenwert ab dem 1. November 2008. 3Die Tarifvertragsparteien 
sind sich einig, dass diese Anwendungstabelle   - insbesondere die Be-
zeichnung der Entgeltgruppen - keinen Vorgriff auf die Verhandlungen 
zu einer neuen Entgeltordnung darstellt. 4Die Regelungen des TV-L über 
die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entsprechend.
2. Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erwor-
ben haben und deren Ämter in den Landesbesoldungsgesetzen der neu-
en Bundesländer beziehungsweise deren Tätigkeitsmerkmale in den 
Richtlinien des Freistaates Sachsen zur Eingruppierung der angestellten 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ausgebracht wurden, sind „Erfüller“ 
im Sinne der Überleitung der Lehrkräfte.
3. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen 
zum Beispiel Pathologie, Labor, Krankenhaushygiene.

(2)	 Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des 
bisherigen Tarifrechts die Voraussetzungen für eine Höher-
gruppierung, einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätig-
keitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so 
behandelt, als wären sie bereits im Oktober 2006 höher-
gruppiert beziehungsweise höher eingereiht worden. 

(3)	 Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des 
bisherigen Tarifrechts in eine niedrigere Vergütungs- bezie-
hungsweise Lohngruppe eingruppiert beziehungsweise ein-
gereiht worden wären, werden für die Überleitung so be-
handelt, als wären sie bereits im Oktober 2006 herabgrup-
piert beziehungsweise niedriger eingereiht worden.

Niederschriftserklärung zu § 4:
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Ärzte, die am 31. Okto-
ber 2006 die Bezeichnung „Oberarzt/Oberärztin“ führen, ohne die Vor-
aussetzungen für eine Eingruppierung als Oberärztin beziehungsweise 
Oberarzt nach § 12 TV-L zu erfüllen, die Berechtigung zur Führung ihrer 
bisherigen Bezeichnung nicht verlieren. Eine Eingruppierung nach Ent-
geltgruppe Ä 3 ist hiermit nicht verbunden.
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§ 5 
Vergleichsentgelt

(1)	 Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-L 
wird für die Beschäftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf 
der Grundlage der Bezüge, die im Oktober 2006 zustehen, 
nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet.

(2)	 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-
O setzt sich das Vergleichsentgelt aus Grundvergütung, all-
gemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zu-
sammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Ab-
schnitt B Absatz 5 BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen familienzuschlags-
berechtigt, wird die Stufe 1 und der jeweilige Anteil des Un-
terschiedsbetrages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 bezie-
hungsweise des Familienzuschlags der Stufe 1, den die an-
dere Person aufgrund von Teilzeitbeschäftigung nicht mehr 
erhält, zugrunde gelegt; findet der TV-L am 1. November 
2006 auch auf die andere Person Anwendung, geht der je-
weils individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetrages 
zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in das Ver-
gleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im Oktober 2006 tarifver-
traglich zustehende Funktionszulagen insoweit in das Ver-
gleichsentgelt ein, als sie nach dem TV-L nicht mehr vorge-
sehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung 
(§ 30 BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei 
Lehrkräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Ver-
gütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O wird die 
Zulage nach § 2 Absatz 3 des Tarifvertrages über Zulagen 
an Angestellte in das Vergleichsentgelt eingerechnet. 6Ab-
weichend von Satz 5 wird bei Lehrkräften, die am 31. Okto-
ber 2006 einen Anspruch auf die Zulage nach Abschnitt A 
Nr. 2 der Lehrer-Richtlinien der TdL beziehungsweise der Leh-
rer-Richtlinien-O der TdL haben, die Zulage nach § 2 Absatz 2 
Buchstabe c des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte, 
und bei Lehrkräften, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch 
auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die An-
lage 1 a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben, die-
se Zulage in das Vergleichsentgelt eingerechnet.

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3:
1Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten einer neu-
en Entgeltordnung ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulagen 
unter den bisherigen Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszu-
lage. 2Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

(3)	 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des MTArb / 
MTArb-O wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt 
zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Er-
halten Beschäftigte den Lohn nach § 23 Absatz 1 MTArb / 
MTArb-O, bildet dieser das Vergleichsentgelt.

(4)	 1Beschäftigte, die im November 2006 bei Fortgeltung des bis-
herigen Rechts die Grundvergütung beziehungsweise den 
Monatstabellenlohn der nächsthöheren Lebensalters- bezie-
hungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemes-
sung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufe-
naufstieg bereits im Oktober 2006 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 
gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts entsprechend.

(5)	 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der 
Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten be-
stimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit nach 
§ 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 
1992 herabgesetzt ist, entsprechend.

Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5:
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entspre-

chenden Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufen-
zuordnung das zustehende Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitan-
teilige Kürzung des auf den Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfal-
lenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz) unterbleibt nach Maß-
gabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT / BAT-O. 3Neue Ansprüche 
entstehen hierdurch nicht.

(6)	 Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Oktober 2006 
oder für keinen Tag dieses Monats Bezüge erhalten, wird das 
Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle Tage 
dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Ab-
schnitt A Absatz 7 BAT / BAT-O und § 27 Abschnitt B Absatz 3 
Unterabsatz 4 BAT / Unterabsatz 3 BAT-O beziehungsweise 
der entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Ar-
beiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so 
gestellt, als hätten sie am 1. Oktober 2006 die Arbeit wieder 
aufgenommen.

§ 6 
Stufenzuordnung der Angestellten

(1)	 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O - 
mit Ausnahme der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 - werden einer ihrem Vergleichsentgelt 
entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Entgelt-
gruppe (§ 4) zugeordnet. 2Das Entgelt der individuellen Zwi-
schenstufe nach Satz 1 wird zum 1. Januar 2008 im Tarifge-
biet West um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Euro aufge-
rundet. 3Die Erhöhung einschließlich Aufrundung gilt im Ta-
rifgebiet Ost ab 1. Mai 2008. 4Zum 1. November 2008 stei-
gen diese Beschäftigten in die betragsmäßig nächsthöhere 
reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere Stufe-
naufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 6Für 
die Stufenzuordnung der Lehrkräfte im Sinne der Vorbemer-
kung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum 
BAT / BAT-O gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßga-
ben des § 20.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1:
Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird für Be-
schäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung fin-
den und die nach dem BAT-O (einschließlich des § 2 Nr. 3 des Änderungs-
tarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991) in die Vergütungsgrup-
pen X bis Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die 
Lohngruppen 1 bis 9 eingereiht wären, am 1. Januar 2008 um den Faktor 
1,081081 erhöht.

(2)	 1Werden Beschäftigte vor dem 1. November 2008 höher-
gruppiert (nach § 8 Absatz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a 
oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren Entgelt-
gruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, de-
ren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe ent-
spricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stu-
fe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Rege-
lungen des TV-L. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 
4 Satz 2 TV-L entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 
1. November 2008 herabgruppiert, werden sie in der nied-
rigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischen-
stufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung im Oktober 
2006 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
nach Absatz 1 Satz 4 und 5.

(3)	 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der 
Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 
1b zum BAT / BAT-O) richtet, das Vergleichsentgelt niedriger 
als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens 
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dem Mittelwert aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und 
ist die/der Beschäftigte am Stichtag mindestens drei Jahre 
in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Arbeitgeber be-
schäftigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 bereits zum 
1. November 2006 in die Stufe 3 übergeleitet. 2Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L.

(4)	 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der 
nach § 4 bestimmten Entgeltgruppe, werden die Beschäf-
tigten abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleichsent-
gelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei 
Lehrkräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergü-
tungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O gilt dabei die 
Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben des § 20. 2Ab-
satz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Werden Beschäf-
tigte aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so er-
halten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens den Be-
trag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 
4Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 5Die individuelle 
Endstufe verändert sich um denselben Vomhundertsatz be-
ziehungsweise in demselben Umfang wie die höchste Stufe 
der jeweiligen Entgeltgruppe.

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

(5)	 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das 
Tabellenentgelt in der Stufe 2, werden abweichend von Ab-
satz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenaufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 3Abweichend 
von Satz 1 werden Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 
eine in der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum 
BAT / BAT-O) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe 
Va BAT / BAT-O mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT / BAT-O 
abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgelt-
gruppe 10 zugeordnet.

(6)	 1Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 
3 werden derjenigen Stufe der Entgeltgruppe (§ 4) zuge-
ordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle für 
Ärztinnen und Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit 
zu der für sie maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hät-
te. 2Für die Stufenfindung bei der Überleitung zählen die 
Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitge-
ber. 3Für die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher Tätig-
keit bei der Stufenfindung gilt § 16 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 41 Nr. 11 TV-L. 4Ist das Vergleichsentgelt höher als das 
nach den Sätzen 1 bis 3 maßgebende Tabellenentgelt, wird 
das Vergleichsentgelt so lange gezahlt, bis das Tabellenent-
gelt das Vergleichsentgelt erreicht; Absatz 1 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend.

Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6:
Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlagen 5 A und 5 B 
TVÜ-Länder gilt für übergeleitete Beschäftigte
– der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre Kr. Va zwei Jahre Kr. VI
– der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI
– der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI
– der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI
mit Ortszuschlag der Stufe 2:
1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsät-
zen.
2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre ver-
kürzt.
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro 
erhöht.

§ 7 
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

(1)	 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-
O werden entsprechend ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 
MTArb / MTArb-O - mit Ausnahme der Übergangsvorschrift 
Nr. 3 zu § 6 MTArb-O - der Stufe der gemäß § 4 bestimm-
ten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn 
die Entgelttabelle des TV-L bereits seit Beginn ihrer Beschäf-
tigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos 
mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenauf-
stieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L.

(2)	 § 6 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte 
gemäß Absatz 1 entsprechend.

(3)	 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als 
das Vergleichsentgelt, werden die Beschäftigten einer dem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischen-
stufe zugeordnet; § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in 
die betragsmäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgelt-
gruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg 
aufgrund der Beschäftigungszeit erfüllt haben.

(4)	 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der 
individuellen Zwischenstufe höhergruppiert, erhalten sie in 
der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regu-
lären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwi-
schenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt 
der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 
Regelungen des TV-L. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L gilt entspre-
chend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer 
in der individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt 
die Stufenzuordnung in der niedrigeren Entgeltgruppe, als 
sei die niedrigere Einreihung bereits im Oktober 2006 er-
folgt; der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung 
zu einer individuellen Zwischenstufe nach Absatz 3 Satz 2, 
ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen

§ 8 
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege

(1)	 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O 
in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitet werden 
und

die am 1. November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen 
Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche 
Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt ha-
ben,
bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine 
Tätigkeit auszuüben haben, die diesen Aufstieg ermögli-
cht hätte, und
bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine 
Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bishe-
rigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestan-
den hätten,

	 sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht 

–

–

–
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höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe 
des TV-L eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die 
Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäf-
tigten aus der Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit aus-
stehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII BAT / BAT-
O in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden sind; sie er-
folgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der 
Vergütungsgruppe VIb BAT / BAT-O mit ausstehendem Auf-
stieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT / BAT-O in die Entgelt-
gruppe 6 übergeleitet worden sind. 3Die Sätze 1 und 2 gel-
ten nicht in den Fällen des § 4 Absatz 2. 4Erfolgt die Höher-
gruppierung vor dem 1. November 2008, gilt - gegebenen-
falls unter Berücksichtigung des Satzes 2 - § 6 Absatz 2 Satz 
1 und 2 entsprechend.

Niederschriftserklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 sowie 
§ 9 Absatz 2 bis 4:
Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen 
Ziel, eine Höhergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhin-
dern, ist nicht zulässig.

(2)	 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-
O in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitet 
werden und

die am 1. November 2006 bei Fortgeltung des bisherigen 
Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche 
Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt ha-
ben,
in der Zeit zwischen dem 1. Dezember 2006 und dem 31. 
Oktober 2008 höhergruppiert wären,
bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine 
Tätigkeit auszuüben haben, die diesen Aufstieg ermögli-
cht hätte, und
bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine 
Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bishe-
rigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestan-
den hätten,

	 erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen Entgelt-
gruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- be-
ziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich 
ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der 
Höhergruppierung bestimmt hätte. 2Ein etwaiger Struk-
turausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt 
nicht mehr gezahlt. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 
Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 5Zur Ermittlung ei-
ner neuen individuellen Zwischenstufe gemäß Satz 1 ist für 
Beschäftigte im Tarifgebiet Ost, die unter die Protokollerklä-
rung zu § 6 Absatz 1 fallen, das auf den Rechtsstand vom 31. 
Oktober 2006 festgestellte neue Vergleichsentgelt um den 
Faktor 1,081081 zu erhöhen, wenn die Neuberechnung des 
Vergleichsentgelts in der Zeit nach dem 31. Dezember 2007 
zu erfolgen hat. 6Darüber hinaus ist das Vergleichsentgelt 
um 2,9 v.H. zu erhöhen und auf volle fünf Euro aufzurunden, 
wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts für Be-
schäftigte im Tarifgebiet West nach dem 31. Dezember 2007 
und für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost nach dem 30. April 
2008 zu erfolgen hat.

Niederschriftserklärung zu § 8 Absatz 2:
Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wech-
sel der Entgeltgruppe.

(3)	 Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gel-
ten die Absätze 1 beziehungsweise 2 entsprechend für über-
geleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O 
bis spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2008 wegen Er-

–

–

–

–

füllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
höhergruppiert worden wären, obwohl die Hälfte der erfor-
derlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am 1. November 
2006 noch nicht erfüllt ist.

(4)	 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, 
deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für 
Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) 
richtet, und auf übergeleitete Ärztinnen und Ärzte im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung. 2Satz 1 gilt 
nicht für die gemäß Anlagen 5 A und 5 B in die Entgeltgrup-
pen 9a bis 9d übergeleiteten Beschäftigten.

(5)	 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen 
zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum 
BAT / BAT-O fällt, eine Höhergruppierung nur vom Ablauf ei-
ner Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig und 
ist am 1. November 2006 die Hälfte der Mindestzeitdauer 
für einen solchen Aufstieg erfüllt, erfolgt in den Fällen des 
Absatzes 1 unter den weiteren dort genannten Vorausset-
zungen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in 
die nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 1 Satz 2 und Hö-
hergruppierungsmöglichkeiten durch entsprechende An-
wendung beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unbe-
rührt. 3In den Fällen des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe, dass anstelle der Höhergruppierung eine Neuberech-
nung des Vergleichsentgelts nach Absatz 2 erfolgt.

§ 9 
Vergütungsgruppenzulagen

(1)	 Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete 
Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 nach der Vergü-
tungsordnung zum BAT / BAT-O eine Vergütungsgruppenzu-
lage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie über-
geleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bis-
herigen Vergütungsgruppenzulage.

(2)	 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete 
Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach 
dem 31. Oktober 2006 eine Vergütungsgruppenzulage ohne 
vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhal-
ten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bishe-
rigem Recht zugestanden hätte, eine Besitzstandszulage. 
2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach dem 
Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewe-
sen wäre, wenn diese bereits am 31. Oktober 2006 zugestan-
den hätte. 3Voraussetzung ist, dass 

am 1. November 2006 die für die Vergütungsgruppen-
zulage erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
nach Maßgabe des § 23b Abschnitt A BAT / BAT-O zur 
Hälfte erfüllt ist,
zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die 
bei Fortgeltung des bisherigen Rechts der Vergütungs-
gruppenzulage entgegengestanden hätten und 
bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin 
eine Tätigkeit auszuüben ist, die zu der Vergütungsgrup-
penzulage geführt hätte.

(3)	 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergelei-
tete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts 
nach dem 31. Oktober 2006 im Anschluss an einen Fallgrup-
penaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, 
gilt Folgendes:
a)	 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleite-

te Beschäftigte, die den Fallgruppenaufstieg am 31. Ok-
tober 2006 noch nicht erreicht haben, sind zu dem Zeit-

–
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punkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppie-
rt worden wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des 
TV-L eingruppiert; § 8 Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungs-
gruppenzulage steht nicht zu.

b)	 Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender 
Fallgruppenaufstieg am 31. Oktober 2006 bereits er-
folgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 1. Novem-
ber 2006 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf 
die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für 
den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss.

(4)	 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buch-
stabe b wird so lange gezahlt, wie die anspruchsbegrün-
dende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und die 
sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzu-
lage nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. 2Sie verän-
dert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von 
den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
vereinbarten Vomhundertsatz.

Protokollerklärungen zu § 9 Absatz 4:
1. Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Ur-
laub sind unschädlich.
2. Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.
Niederschriftserklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 sowie 
§ 9 Absatz 2 bis 4:
Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen 
Ziel, eine Höhergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhin-
dern, ist nicht zulässig.

§ 10  
Fortführung vorübergehend  

übertragener höherwertiger Tätigkeit

1Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2006 eine Zulage nach § 
24 BAT / BAT-O zusteht, erhalten nach Überleitung in den TV-L 
eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solan-
ge sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben 
und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird 
die anspruchsbegründende Tätigkeit über den 31. Oktober 2008 
hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. November 
2008 die Regelungen des TV-L über die vorübergehende Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine 
vor dem 1. November 2006 vorübergehend übertragene höher-
wertige Tätigkeit, für die am 31. Oktober 2006 wegen der zeit-
lichen Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 beziehungsweise 2 
BAT / BAT-O noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 
ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht 
die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den 
Fällen des § 9 MTArb / MTArb-O entsprechend; bei Vertretung 
einer Arbeiterin/eines Arbeiters bemisst sich die Zulage nach 
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Lohn nach § 9 Absatz 2 
Buchstabe a MTArb / MTArb-O und dem im Oktober 2006 ohne 
Zulage zustehenden Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen 
tarifvertraglichen Vorschriften über die vorübergehende Über-
tragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Die Zulage 
nach Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgelt-
gruppe vereinbarten Vomhundertsatz.

Protokollerklärung zu § 10:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.
Niederschriftserklärung zu § 10:
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist.

§ 11 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile

(1)	 1Für im Oktober 2006 zu berücksichtigende Kinder werden 
die kinderbezogenen Entgeltbestandteile des BAT / BAT-O 
oder MTArb / MTArb-O in der für Oktober 2006 zustehenden 
Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese 
Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) 
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununter-
brochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 
oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 
2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem 
einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder 
auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnord-
nung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die 
Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt 
wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/der 
Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen. 3Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen 
Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrü-
bungen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschäd-
liche Unterbrechung bereits im Monat Oktober 2006 vor-
liegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wie-
derauflebens der Kindergeldzahlung gewährt.

Protokollerklärung zu § 11 Absatz 1 Satz 1:
1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Oktober 2006 bei Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der 
Krankenbezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitz-
standszulage unschädlich. 2Bei späteren Unterbrechungen der Entgelt-
zahlung in den Fällen von Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wie-
deraufnahme der Beschäftigung weiter gezahlt. 3Die Höhe der Besitz-
standszulage nach Satz 1 richtet sich nach § 5 Absatz 6. 4Diejenigen Be-
schäftigten, die im Oktober 2006 nicht kindergeldberechtigt waren und 
deshalb keinen kinderbezogenen Ortszuschlagsanteil erhalten haben und 
bis zum 31. Dezember 2006 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld 
vornehmen, haben Anspruch auf die Besitzstandszulage nach Satz 1. 5Die 
Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätte die/der Be-
schäftigte bereits im Oktober 2006 Anspruch auf Kindergeld gehabt.

(2)	 1§ 24 Absatz 2 TV-L ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszula-
ge nach Absatz 1 Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Ent-
geltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für 
die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 
3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollen-
deten 16. Lebensjahr durch Vereinbarung mit der/dem Be-
schäftigten abgefunden werden.

Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

(3)	 Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für
a)	 zwischen dem 1. November 2006 und dem 31. Dezember 

2006 geborene Kinder der übergeleiteten Beschäftigten,
b)	 die Kinder von bis zum 31. Dezember 2006 in ein Ar-

beitsverhältnis übernommenen Auszubildenden, Schüle-
rinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbin-
dungspflege sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus 
tarifvertraglich geregelten Beschäftigungsverhältnissen, 
soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2007 geboren sind.
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§ 12  
Strukturausgleich

(1)	 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete 
Beschäftigte erhalten einen nicht dynamischen Struktur-
ausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 aufgeführten 
Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 2Maßgeb-
licher Stichtag für die anspruchsbegründenden Vorausset-
zungen (Vergütungsgruppe, Lebensalterstufe, Ortszuschlag, 
Aufstiegszeiten) ist der 1. November 2006, sofern in Anlage 
3 nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

(2)	 Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im November 
2008, sofern in Anlage 3 nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3)	 Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des 
Tarifgebiets Ost Anwendung finden, gilt der jeweilige Be-
messungssatz.

(4)	 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich antei-
lig zu (§ 24 Absatz 2  TV-L). 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren 
Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absiche-
rung vom 6. Juli 1992 bzw. vom 12. Oktober 2006 herabge-
setzt ist, entsprechend.

Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4:
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturaus-
gleich entsprechend.

(5)	 Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum 
bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich angerechnet.

(6)	 Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden 
werden.

(7)	 Die Absätze 1 bis 6 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung.

Niederschriftserklärung zu § 12:
Die Tarifvertragsparteien erkennen an, dass die Strukturausgleiche in 
einem Zusammenhang mit einer zukünftigen Entgeltordnung stehen. Die 
Tarifvertragsparteien werden nach einer Vereinbarung einer neuen Ent-
geltordnung zum TV-L prüfen, ob und in welchem Umfang sie neben den 
bereits verbindlich vereinbarten Fällen, in denen Strukturausgleichsbeträ-
ge festgelegt sind, für einen Zeitraum bis längstens Ende 2015 in weiteren 
Fällen Regelungen, die auch in der Begrenzung der Zuwächse aus Struk-
turausgleichen bestehen können, vornehmen müssen. Sollten zusätzliche 
Strukturausgleiche vereinbart werden, sind die sich daraus ergebenden 
Kostenwirkungen in der Entgeltrunde 2009 zu berücksichtigen.

§ 13  
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1)	 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 
BAT gegolten hat und die nicht in der privaten Krankenver-
sicherung versichert sind, wird abweichend von § 22 Absatz 
2 TV-L für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus 
ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der 
Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der 
entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Net-
toentgelt (§ 22 Absatz 2 Satz 2 und 3 TV-L) gezahlt. 2Net-
tokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile zur Sozi-
alversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Beschäftigten, 
die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungs-
frei oder die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 

Krankenversicherung befreit sind, werden bei der Berech-
nung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen zu 
Grunde gelegt, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zustünden.

(2)	 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens 
bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 
31. Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden 
Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeits-
verhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation ihr Entgelt nach § 21 TV-L fort-
gezahlt. 2Tritt nach dem 1. November 2006 Arbeitsunfähig-
keit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der 
Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 
TV-L angerechnet.

(3)	 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2006 § 71 BAT 
gegolten hat und die in der privaten Krankenversicherung 
versichert sind, wird anstelle des Krankengeldzuschusses 
nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-L für die Dauer des über den 31. 
Oktober 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Ar-
beitsverhältnisses das Entgelt nach § 21 TV-L bis zur Dauer 
von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 Absatz 4 TV-L findet auf die 
Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende Anwendung. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bis-
her unter § 71 BAT fallende Beschäftigte, die freiwillig in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und am 
19. Mai 2006 (Stichtag) einen Anspruch auf Krankengeld erst 
ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag 
ist bis zum 31. Dezember 2006 zu stellen.

Protokollerklärung zu § 13:
1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihil-
fen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben 
für übergeleitete Beschäftigte, die am 31. Oktober 2006 noch Anspruch 
auf Beihilfe haben, unberührt. 2Änderungen von Beihilfevorschriften für 
Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Landes- beziehungsweise 
Bundesvorschriften Bezug genommen wird.

§ 14 
Beschäftigungszeit

(1)	 Für die Dauer des über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbe-
stehenden Arbeitsverhältnisses werden die vor dem 1. No-
vember 2006 nach Maßgabe der jeweiligen tarifrechtlichen 
Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten - mit Aus-
nahme der Zeiten im Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu 
§ 19 BAT-O / § 6 MTArb-O - als Beschäftigungszeit im Sinne 
des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt.

(2)	 Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-L werden die bis 
zum 31. Oktober 2006 zurückgelegten Zeiten, die nach Maß-
gabe 

des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit,
des § 39 BAT-O beziehungsweise § 45 MTArb-O aner-
kannte Beschäftigungszeit,
des § 45 MTArb anerkannte Jubiläumszeit

	 sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L 
berücksichtigt.

§ 15 
Urlaub

(1)	 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs 
beziehungsweise von Zusatzurlaub für das Urlaubsjahr 2006 
sowie für dessen Übertragung auf das Urlaubsjahr 2007 gel-

–
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ten die im Oktober 2006 jeweils maßgebenden Vorschriften 
bis zum 31. Dezember 2006 fort. 2Die Regelungen des TV-L 
gelten für die Bemessung des Urlaubsentgelts.

(2)	 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleite-
te Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und Ia, die für das 
Urlaubsjahr 2006 einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erho-
lungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftage-
woche diesen Anspruch für die Dauer des über den 31. Okto-
ber 2006 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeits-
verhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des TV-L bei abwei-
chender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend.

(3)	 1§ 49 Absatz 1 und 2 MTArb / MTArb-O i.V.m. dem Tarifver-
trag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbei-
ten für Arbeiter der Länder gelten bis zum In-Kraft-Treten 
eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; im Üb-
rigen gilt Absatz 1 entsprechend. 2Aus dem Geltungsbereich 
des MTArb übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Oktober 
2006 Anspruch auf einen Zusatzurlaub nach § 49 Absatz 4 
MTArb haben, behalten diesen Anspruch, solange sie die An-
spruchsvoraussetzungen in dem über den 31. Oktober 2006 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnis 
weiterhin erfüllen.

(4)	 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O oder § 48a MTArb / 
MTArb-O wird der nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 
2006 zu bemessende Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2007 ge-
währt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden 
auf den nach den Bestimmungen des TV-L im Kalenderjahr 
2007 zustehenden Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit 
und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 16  
Abgeltung

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Ent-
geltbestandteile aus Besitzständen, ausgenommen für Vergü-
tungsgruppenzulagen, pauschaliert beziehungsweise abgefun-
den werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben 
unberührt.

Protokollerklärung zum 3. Abschnitt:
1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Ent-
geltsicherung bei Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die 
fristgerechte Überleitung bei Beschäftigten, die eine Zahlung nach §§ 
25, 37 MTArb / MTArb-O beziehungsweise § 56 BAT / BAT-O erhalten, 
nicht sichergestellt ist, erfolgt am 1. November 2006 eine Fortzahlung 
der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das Entgelt, 
das diesen Beschäftigten nach dem noch zu erzielenden künftigen Ver-
handlungsergebnis zusteht; § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 sowie die Pro-
tokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gelten entsprechend. 3Die in Satz 2 ge-
nannten Bestimmungen - einschließlich etwaiger Sonderregelungen - 
finden in ihrem jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer 
Neuregelung weiterhin Anwendung, und zwar auch für Beschäftigte im 
Sinne des § 1 Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in 
seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt. 5Sollte das künftige Ver-
handlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte Leistungen ausfal-
len, ist eine Rückforderung ausgeschlossen.

4. Abschnitt  
Sonstige vom TV-L abweichende   

oder ihn ergänzende Bestimmungen

§ 17  
Eingruppierung

(1)	 1Die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsord-
nung, die §§ 1, 2 Absatz 1 und § 5 des Tarifvertrages über das 
Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohn-
gruppen TdL) einschließlich des Lohngruppenverzeichnisses 
mit Anlagen 1 und 2 sowie die entsprechenden Regelungen 
für das Tarifgebiet Ost einschließlich § 2 Nr. 3 des Änderung-
starifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 gelten über 
den 31. Oktober 2006 hinaus fort. 2Diese Regelungen finden 
auf übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu einge-
stellte Beschäftigte im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich 
nach Maßgabe dieses Tarifvertrages Anwendung. 3An die Stel-
le der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff Entgelt.

(2)	 Abweichend von Absatz 1
gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeich-
nis nicht für ab dem 1. November 2006 in Entgeltgruppe 
1 TV-L neu eingestellte Beschäftigte,
gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung 
zum BAT / BAT-O ab dem 1. November 2006 nicht fort; 
die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhältnisse 
erfolgt außertariflich,
gilt für übergeleitete und ab dem 1. November 2006 neu 
eingestellte Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 
1 Satz 2 und 3 die Entgeltordnung gemäß Anlage 2 TVÜ-
Länder Teil C.

(3)	 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 
und der Eingruppierung der übergeleiteten und ab dem 1. 
November 2006 neu eingestellten Ärztinnen und Ärzte im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 sind alle zwischen dem 
1. November 2006 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Ent-
geltordnung stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neu-
einstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und begrün-
den keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. 2Dies 
gilt nicht für Aufstiege gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und 
Absatz 3.

(4)	 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-
Tretens einer neuen Entgeltordnung erfolgen mit Wirkung 
für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die in diesem Zu-
sammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege 
einer nicht dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, 
solange die Tätigkeit ausgeübt wird. 3Die Besitzstandszulage 
vermindert sich ein Jahr nach dem In-Kraft-Treten einer neu-
en Entgeltordnung bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte 
des Unterschiedsbetrages zwischen der bisherigen und der 
neuen Stufe; bei Neueinstellungen (§ 1 Absatz 2) vermin-
dert sich die Besitzstandszulage jeweils um den vollen Un-
terschiedsbetrag. 4Die Grundsätze korrigierender Rückgrup-
pierung bleiben unberührt.

(5)	 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es 
ab dem 1. November 2006 nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben un-
berührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungsgruppenzulagen, es 
sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe 
der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist 
eine Vergütungsgruppenzulage zugeordnet, die unmittelbar 
mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; bei Übertragung ei-
ner entsprechenden Tätigkeit wird diese bis zum In-Kraft-Tre-
ten einer neuen Entgeltordnung unter den Voraussetzungen 

–
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des bisherigen Tarifrechts als Besitzstandszulage in der bishe-
rigen Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 gilt entsprechend.

(6)	 Eine persönliche Zulage, die sich betragsmäßig nach der ent-
fallenen Techniker-, Meister- und Programmiererzulage be-
misst, erhalten diejenigen Beschäftigten, denen ab dem 1. 
November 2006 bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Ent-
geltordnung eine anspruchsbegründende Tätigkeit übertra-
gen wird, soweit die Anspruchsvoraussetzungen nach bishe-
rigem Tarifrecht erfüllt sind.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 6:
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend.

(7)	 1Für Eingruppierungen ab dem 1. November 2006 bis zum 
In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung werden die Ver-
gütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung (An-
lage 1a zum BAT) und die Lohngruppen des Lohngruppen-
verzeichnisses gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen des TV-
L, zugeordnet. 2Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7:
Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 gilt entsprechend für über-
geleitete und ab dem 1. November 2006 neueingestellte Pflegekräfte.

(8)	 1Beschäftigte, die ab dem 1. November 2006 in die Entgelt-
gruppe 13 eingruppiert sind und die nach der Allgemeinen 
Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) in Ver-
gütungsgruppe IIa BAT / BAT-O mit fünf- beziehungswei-
se sechsjährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT 
/ BAT-O eingruppiert wären, erhalten bis zum In-Kraft-Tre-
ten einer neuen Entgeltordnung eine persönliche Zulage in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer 
Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden Stu-
fe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden auch Fallgrup-
pen der Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O erfasst, deren Tä-
tigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer voraus-
setzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im 
Sinne des § 1 Absatz 2. 4Sie gelten nicht für Ärztinnen und 
Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3.

Niederschriftserklärung zu § 17 Absatz 8:
Mit dieser Regelung ist keine Entscheidung über Zuordnung und Fortbe-
stand/Besitzstand der Zulage im Rahmen einer neuen Entgeltordnung 
verbunden.

(9)	 1Die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vor-
arbeiter gelten im bisherigen Geltungsbereich fort; dies gilt 
auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 2Ist anläss-
lich der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit im Sinne des § 14 TV-L zusätzlich eine Tätigkeit aus-
zuüben, für die nach bisherigem Recht ein Anspruch auf Zah-
lung einer Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter be-
steht, erhält die/der Beschäftigte bis zum In-Kraft-Treten ei-
ner neuen Entgeltordnung abweichend von Satz 1 sowie von 
§ 14 Absatz 3 TV-L anstelle der Zulage nach § 14 TV-L für die 
Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der 
zulagenberechtigenden Tätigkeit eine persönliche Zulage in 
Höhe von insgesamt 10 v. H. ihres/seines Tabellenentgelts.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche 
Vorschriften über die Eingruppierungen entsprechend.

Protokollerklärung zu § 17:
1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neu-
en Entgeltordnung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertig-
keiten aus Fachhochschulabschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/
innen und Ingenieuren/innen) auf das Niveau der vereinbarten Entgelt-

werte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (unter Berücksichtigung der 
Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangsphase nicht mehr in 
eine höhere beziehungsweise niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert ist) 
zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkma-
len oberhalb der Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt. 2Sollte hierü-
ber bis zum 31. Dezember 2008 keine einvernehmliche Lösung vereinbart 
werden, so erfolgt ab dem 1. Januar 2009 bis zum In-Kraft-Treten einer 
neuen Entgeltordnung die einheitliche Eingruppierung aller ab dem 1. Ja-
nuar 2009 neu einzugruppierenden Beschäftigten mit Fachhochschulab-
schluss nach den jeweiligen Regeln der Entgeltgruppe 9 zu „Vb BAT / BAT-
O ohne Aufstieg nach IVb (mit und ohne FH-Abschluss)“.

§ 18  
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen 

Tätigkeit nach dem 31. Oktober 2006

(1)	 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergelei-
teten Beschäftigten in der Zeit zwischen dem 1. November 
2006 und dem 31. Oktober 2008 erstmalig außerhalb von § 
10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, 
findet der TV-L Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine 
individuelle Zwischenstufe übergeleitet worden, gilt für die 
Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Absatz 2 Satz 1 und 
2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine individuelle End-
stufe gilt § 6 Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 4In den Fällen 
des § 6 Absatz 5 bestimmt sich die Höhe der Zulage nach den 
Vorschriften des TV-L über die vorübergehende Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit.

(2)	 Wird aus dem Geltungsbereich des MTArb / MTArb-O über-
geleiteten Beschäftigten nach dem 31. Oktober 2006 erst-
malig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorü-
bergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines 
Tarifvertrages über eine persönliche Zulage die bisherigen 
Regelungen des MTArb / MTArb-O mit der Maßgabe entspre-
chend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TV-L richtet, 
soweit sich aus § 17 Absatz 9 Satz 2 nichts anderes ergibt.

(3)	 Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des 
TV-L gilt - auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 
- die Regelung des § 14 TV-L zur vorübergehenden Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit mit der Maßgabe, dass 
sich die Voraussetzungen für die übertragene höherwertige 
Tätigkeit nach § 22 Absatz 2 BAT / BAT-O beziehungsweise 
den entsprechenden Regelungen für Arbeiter bestimmen.

§ 19  
Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü

(1)	 Zwischen dem 1. November 2006 und dem In-Kraft-Treten 
einer neuen Entgeltordnung gelten für Beschäftigte, die in 
die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet oder in die Lohngruppe 
1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit 
Aufstieg nach 2a eingestellt werden, folgende Tabellenwerte 
(West).

	 Stufe 1	 Stufe 2	 Stufe 3	 Stufe 4	 Stufe 5	 Stufe 6
	 1.503	 1.670	 1.730	 1.810	 1.865	 1.906

(2)	 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet 
werden, gelten folgende Tabellenwerte (West):

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5

Nach 2 Jah-
ren in Stu-
fe 2

Nach 4 Jah-
ren in Stu-
fe 3

Nach 3 Jah-
ren in Stu-
fe 4a

Nach 3 Jah-
ren in Stu-
fe 4b

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5)

E 13 Ü 3.130 3.300 3.600 3.900 4.360

	 2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmenge-
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setz, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet werden und 
bei denen das Vergleichsentgelt im Zeitpunkt der Überleitung 
den Betrag von 3.300 Euro nicht erreicht, erhöht sich der Ta-
bellenwert in der Stufe 5 nach fünf Jahren der Zugehörigkeit 
zur Stufe 5 um 200 Euro. 3Dasselbe gilt bei Neueinstellungen 
von Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz 
in die Stufen 1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die Erhöhung 
des Tabellenwertes der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13.

(3)	 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / 
BAT-O unterliegen dem TV-L. Sie werden in die Entgeltgrup-
pe 15 Ü mit folgenden Tabellenwerten (West) übergeleitet: 

	 Stufe 1	 Stufe 2	 Stufe 3	 Stufe 4	 Stufe 5
	 4.275	 4.750	 5.200	 5.500	 5.570
	 2Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf 

Jahre. 3§ 6 Absatz 5 findet keine Anwendung.

(4)	 § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie die Regelungen des TV-L über 
die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entsprechend.

§ 20 
Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte

(1)	 1Für übergeleitete und für ab 1. November 2006 neu einge-
stellte Lehrkräfte, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT 
/ BAT-O fallen, gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit der Maß-
gabe, dass die Tabellenwerte

der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und 
der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro 

	 vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind 
auch maßgebend für die Zuordnung der Lehrkräfte in die in-
dividuelle Zwischenstufe beziehungsweise individuelle End-
stufe am 1. November 2006. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, 
die die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für 
die Einstellung als Studienrat nach der Besoldungsgruppe A 
13 BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, die ei-
nen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allge-
meinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O 
fallenden Angestellten haben.

(2)	 Im Tarifgebiet West vermindern sich die Beträge nach Absatz 
1 Satz 1 bei jeder nach dem 1. November 2006 wirksam wer-
denden allgemeinen Tabellenanpassung in 

den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und 
den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro.

(3)	 1Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet 
Ost gelten entsprechend. 2Im Tarifgebiet Ost findet der Be-
messungssatz für die Entgelte auch auf die Beträge nach Ab-
satz 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 2 Anwendung. 3Die Ver-
minderung nach Absatz 2 erfolgt mit jeder nach dem 1. No-
vember 2006 wirksam werdenden allgemeinen Tabellenan-
passung im Tarifgebiet Ost.

§ 21 
Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007

(1)	 Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bereits am 30. Juni 
2003 bestanden hat und die bis zum 31. Oktober 2006 für 
die Zuwendung der tariflichen Nachwirkung unterliegen, 
richtet sich die Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L.

(2)	 1Für die Beschäftigten, mit denen arbeitsvertraglich vor dem 
31. Oktober 2006 abweichende Vereinbarungen zur Zuwen-
dung und zum Urlaubsgeld getroffen worden sind, gilt:
a)	 Im Jahr 2006 richtet sich der Anspruch auf Zuwendung 

–
–

–
–

und Urlaubsgeld nach den am 19. Mai 2006 geltenden 
Landesregelungen.

b)	 Im Jahr 2007 wird die nach den jeweiligen arbeitsver-
traglichen Vereinbarungen zustehende Summe aus Zu-
wendung und Urlaubsgeld um 50 v.H. des Differenzbe-
trages zu der Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L er-
höht, sofern die Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L hö-
her wäre.

c)	 Ab dem Jahr 2008 gilt § 20 TV-L.
	 2Der Arbeitgeber kann die Angleichungsschritte hinsichtlich 

des Umfangs und/oder der Zeitfolge schneller vollziehen.

(3)	 Nach dem 31. Oktober 2006 neu eingestellte Beschäftigte 
erhalten die Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 
2007 in Höhe des Betrages, der ihnen nach Absatz 2 zuste-
hen würde, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Oktober 2006 
bestanden hätte.

(4)	 Soweit nach den Absätzen 2 und 3 Urlaubsgeld gezahlt wird, 
ist dieser Teil der Jahressonderzahlung nicht zusatzversor-
gungspflichtig.

(5)	 Die Absätze 1 bis 4 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne 
des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung.

§ 22 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile

Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT / BAT-O, 
§ 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 MTArb / MTArb-O für Arbeitsleis-
tungen bis zum 31. Oktober 2006 werden nach den bis dahin je-
weils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsver-
hältnis mit Ablauf des 31. Oktober 2006 beendet worden wäre. 

§ 23 
Bereitschaftszeiten

1Nr. 3 SR 2 r BAT / BAT-O für Hausmeister und entsprechende Ta-
rifregelungen für Beschäftigtengruppen mit Bereitschaftszeiten 
innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit gelten fort. 2Dem § 9 
TV-L widersprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum 
31. Dezember 2006 entsprechend anzupassen.

§ 24 
Nebentätigkeiten

Für bis zum 31. Oktober 2006 genehmigte Nebentätigkeiten der 
übergeleiteten Beschäftigten gelten die bisher anzuwendenden 
Bestimmungen weiter; eine arbeitsvertragliche Neuregelung 
bleibt unberührt.

§ 25 
Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen 

Geltungsbereich der SR 2 a, SR 2 b, SR 2 m und SR 2 
o BAT / BAT-O und der SR 2a  SR 2b, SR 2 i und SR 2 l 

der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / MTArb-O

(1)	 Nr. 7 SR 2 a BAT / BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich 
für Maßnahmen, die vor dem 1. November 2006 bewilligt 
worden sind, fort.

(2)	 Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und 
Umkleidezeiten auf die Arbeitszeit bleiben durch das In-
Kraft-Treten des TV-L unberührt.

Der TVÜ-L



11

Der TVÜ-L

(3)	 Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT / BAT-O bleiben durch 
das In-Kraft-Treten des TV-L unberührt.

(4)	 Übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Oktober 2006 Zu-
lagen nach Nr. 5a und Nr. 6 Absatz 3 SR 2 o BAT / BAT-O be-
ziehungsweise nach Nr. 7 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B 
MTArb / Nr. 6 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O erhal-
ten haben, wird diese Zulage unter den bisherigen Voraus-
setzungen als weiterhin widerrufliche Zulage fortgezahlt.

(5)	 1Für die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten gel-
ten im bisherigen Geltungsbereich fort:

Nr. 8 und Nr. 10 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / 
Nr. 7 und Nr. 11 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-
O,
Nr. 6 Absatz 2, Nr. 8 und Nr. 9 SR 2 b der Anlage 2 Ab-
schnitt B MTArb / Nr. 7 Absatz 2, Nr. 10 und Nr. 13 SR 2 b 
der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O und
Nr. 4 SR 2 i der Anlage 2 Abschnitt B MTArb.

	 2Sie können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geändert werden.

§ 26 
Beschäftigte im Vollstreckungsdienst

§ 33 Absatz 1 Buchstabe b BAT / BAT-O gilt für übergeleitete und 
neueingestellte Beschäftigte im Vollstreckungsdienst fort.

§ 27 
Übergangsregelungen für bestehende  

Dienstwohnungsverhältnisse

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT / 
BAT-O, § 69 MTArb / MTArb-O und § 5 Abschnitt A der Ausbil-
dungsvergütungstarifverträge weiter.

§ 28 
Änderung des Beschäftigungsumfangs   
im Zuge der Arbeitszeitverlängerung

(1)	 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 31. Oktober 2006 
im Arbeitsvertrag eine feste Stundenzahl vereinbart ist und 
bei denen sich am 1. November 2006 das Entgelt wegen ei-
ner anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit 
vermindert, ist auf Antrag der/des Beschäftigten die Stun-
denzahl so aufzustocken, dass die Höhe ihres bisherigen re-
gelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der Antrag ist 
bis zum 31. Januar 2007 zu stellen. 3Satz 1 gilt nicht für Be-
schäftigte in Altersteilzeit.

(2)	 Die/Der Beschäftigte, die/der unter § 41 TV-L fällt, erhält das 
Recht auf Beibehaltung der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von 38,5 Stunden (Tarifgebiet West) beziehungs-
weise 40 Stunden (Tarifgebiet Ost); in diesem Fall wird das 
entsprechende zeitanteilige Tabellenentgelt gezahlt.

§ 29 
Arbeiterinnen und Arbeiter der Freien  

und Hansestadt Hamburg

(1)	 Der Tarifvertrag über die Einreihung der Arbeiter der Freien 
und Hansestadt Hamburg in die Lohngruppen (4. Lohngrup-
penverzeichnis Hamburg) vom 2. Mai 1991 in der Fassung 
des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 15. Oktober 1998 gilt 
als in Anlage 1 Teil B aufgeführter Tarifvertrag, als entspre-

–

–

–

chende Regelung im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 und als be-
sondere tarifvertragliche Vorschrift im Sinne des § 17 Absatz 
10. 

	 Anlagen 2 und 4 gelten mit folgenden Ergänzungen:
	 Anlage 2
	 E 3	 - Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem 

Aufstieg nach 3a
	 - Lohngruppe 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a
	 E 6	 - Lohngruppe 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 

6a  (nach Einstellung in 4, Fallgruppe 1.1)
	 Anlage 4
	 E 3	 - Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 3 und 3a
	 E 6	 - Lohngruppe 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 

6a (nach Einstellung in 4, Fallgruppe 1.1)

(2)	 Der Hamburger Monatslohntarifvertrag Nr. 28 zum MTArb, 
MTV Arbeiter II, BMT-G (HMTV) vom 31. Januar 2003 gilt als 
in Anlage 1 Teil B aufgeführter Tarifvertrag.

(3)	 Der Tarifvertrag über die Gewährung von Schmutz-, Ge-
fahren- und Erschwerniszuschlägen an die Arbeiter der Frei-
en und Hansestadt Hamburg vom 4. Dezember 1975 in der 
Fassung des 4. Änderungstarifvertrages vom 17. Juli 1996 
gilt als in Anlage 1 Teil B Nr. 12 aufgeführter Tarifvertrag. 
Ausgenommen von der dort genannten Fortgeltung sind 
seine Kennziffern 17, 33, 51, 57, 61 bis 66 und 70 bis 117.

5. Abschnitt  
Übergangs- und Schlussvorschrift

§ 30 
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1)	 Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.

Niederschriftserklärung zu § 30 Absatz 1:
Im Hinblick auf die notwendigen personalwirtschaftlichen, organisato-
rischen und technischen Vorarbeiten für die Überleitung der vorhande-
nen Beschäftigten in den TV-L sehen die Tarifvertragsparteien die Pro-
blematik einer fristgerechten Umsetzung der neuen Tarifregelungen 
zum 1. November 2006. Sie bitten die personalverwaltenden und bezü-
gezahlenden Stellen, im Interesse der Beschäftigten gleichwohl eine ter-
minnahe Überleitung zu ermöglichen und die Zwischenzeit mit zu ver-
rechnenden Abschlagszahlungen zu überbrücken.

(2)	 Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jeder-
zeit schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. De-
zember 2009.

(3)	 § 21 Absätze 1 bis 4 können auf landesbezirklicher Ebene mit 
einer Frist von drei Kalendermonaten zum 31. Dezember je-
den Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens jedoch 
zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle An-
gleichung nach § 21 Absatz 2 erreicht ist.

(4)	 Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Ein-
haltung einer Frist, jedoch nur insgesamt, schriftlich gekün-
digt werden, frühestens zum 31. Dezember 2009; die Nach-
wirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen.

(5)	 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können 
- auch einzeln - von jeder Tarifvertragspartei auf landesbe-
zirklicher Ebene mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 2Die 
Nachwirkung (§ 4 Absatz 5 Tarifvertragsgesetz) wird nicht 
ausgeschlossen.

Der TVÜ-L
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1.	 Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 
1961, zuletzt geändert durch den 78. Tarifvertrag zur Ände-
rung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom 31. Januar 
2003.

2.	 Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarif-
liche Vorschriften – (BAT-O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt 
geändert durch den Änderungstarifver-trag Nr. 13 vom 31. 
Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts 
– Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O).

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A 
- Ersetzte Tarifverträge -

3.	 Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des 
Bundes und der Länder (MTArb) vom 6. Dezember 1995, zu-
letzt geändert durch den Änderungstarifver-trag Nr. 4 vom 
31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen 
und Ar-beiter des Bundes und der Länder (MTArb).

4.	 Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an 
den MTArb – (MTArb-O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt ge-
ändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 11 vom 31. Ja-
nuar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts 
für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O).
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Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung 
vom 23. Februar 1961
Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich 
der Länder vom 31. Januar 2003
Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich 
der Länder vom 31. Januar 2003,	 	
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte 
der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten Anlage B - nach § 15 
Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und 
der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt
Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Janu-
ar 2003
Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Ja-
nuar 2003,	 mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Ta-
bellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten An-
lage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 
zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 17 Abs. 7 TVÜ-Länder 
- fortgilt
Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder 
zum MTArb (TV Lohngruppen-TdL) vom 11. Juli 1966
Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder 
zum MTArb-O (TV Lohngruppen-O-TdL) vom 8. Mai 1991
Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefähr-
dende Arbeiten für Arbeiter der Länder vom 17. Dezem-
ber 1959
Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 
17. Mai 1982,	
mit Ausnahme der §§ 5, 6 ,7 bis 10, die bis zum In-Kraft-
Treten einer neuen Entgeltordnung fortgelten
Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen 
Ang-O) (Länder) vom 8. Mai 1991, mit Ausnahme	
§	 des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1,	
§	 des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 11,	
§	 des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend Nr. 9 und	
§	 des § 1 Abs. 1 Nr. 6
Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 
33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 11. Januar 1962 	
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen 
Neuregelung der Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L
Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II 
(TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 1963	
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen 
Neuregelung der Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L
Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-
O für Arbeiter der Länder (TVZ zum MTArb-O-TdL) vom 8. 
Mai 1991	
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen 
Neuregelung der Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B
- Ersetzte Tarifverträge bzw.  

Tarifvertragsregelungen -

Vorbemerkungen:

1.	 Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Tarifvertrags-parteien zu Anlage 1 TVÜ-Län-
der Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die Neufassung diese Anla-ge.

2.	 Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich die Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 
1 Abs. 2 TVÜ-Länder.

Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an An-
gestellte vom 17. Dezember 1970
Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an An-
gestellte (TV VL Ang-O) vom 8. Mai 1991
Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ar-
beiter (Länder) vom 17. Dezember 1970
Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ar-
beiter (TV VL Arb-O) vom 8. Mai 1991
Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 
12. Oktober 1973
Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zu-
wendung Ang-O) vom 10. Dezember 1990
Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des 
Bundes und der Länder vom 12. Oktober 1973 
Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zu-
wendung Arb-O) vom 10. Dezember 1990
Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. 
März 1977
Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Ur-
laubsgeld Ang-O) vom 10. Dezember 1990
Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. 
März 1977
Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Ur-
laubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 1990
Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987
Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Mantel-TV AiP-O) vom 5. 
März 1991
Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Prakti-
kum vom 31. Januar 2003
Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Prakti-
kum (Ost) vom 31. Januar 2003
Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an 
Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987
Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum vom 10. April 1987
Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum (TV Zuwendung AiP-O) vom 5. März 1991
Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum vom 10. April 1987
Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum (TV Urlaubsgeld AiP-O) vom 5. März 1991
Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter 
für Beschäftigte im öffentlichen Dienst vom 4. Septem-
ber 1990
Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze im öffentlichen Dienst vom 17. Juli 1996

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des 
Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kom-
munaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) 
vom 4. November 1966
Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des 
Saarlandes und der Mitglieder des Kommunalen Arbeit-
geberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 15. Novem-
ber 1966
Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Lan-
desbehörden (Ost) vom 12. November 1991
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für An-
gestellte und Lehrlinge des Landes Baden-Württemberg
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Ar-
beiter und Lehrlinge des Landes Baden-Württemberg
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für An-
gestellte und Lehrlinge des Landes Bremen
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Ar-

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

beiter und Lehrlinge des Landes Bremen
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für An-
gestellte und Lehrlinge des Landes Hamburg
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Ar-
beiter und Lehrlinge des Landes Hamburg
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für An-
gestellte und Lehrlinge des Landes Niedersachsen
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Ar-
beiter und Lehrlinge des Landes Niedersachsen
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für An-
gestellte, Arbeiter und Lehrlinge des Landes Rheinland-
Pfalz
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für An-
gestellte, Arbeiter und Lehrlinge des Saarlandes
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für An-
gestellte und Lehrlinge des Landes Schleswig-Holstein
Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Ar-
beiter und Lehrlinge des Landes Schleswig-Holstein

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
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Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Ange-
stellte (RatSchTV Ang) vom 9. Januar 1987
Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter 
des Bundes und der Länder (RatSchTV Arb) vom 9. Janu-
ar 1987
Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 
Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) 
vom 5. Mai 1998
Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand 
für Angestellte im Flugverkehrs-kontrolldienst durch Al-
tersteilzeitarbeit vom 26. März 1999
Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Be-
schäftigten des öffentlichen Diens-tes (Tarifvertrag Alters-
versorgung – ATV) vom 1. März 2002 
Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der 
Waldarbeiter der Länder und Gemein-den sowie der Ar-
beiter in den landwirtschaftlichen Betrieben und in den 
Weinbaubetrieben der Länder (Tarifvertrag Altersversor-
gung- Wald – ATV-W) vom 18. November 2002 
Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffent-
lichen Dienst in der Bundesrepublik Deutschland beste-
henden Tarifverträge vom 1. August 1990
Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei obersten 
Bundesbehörden oder bei obersten Landesbehörden vom 
4. November 1971
Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Bun-
desbehörden oder bei obersten Lan-desbehörden vom 4. 
November 1971
Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei den Sicher-
heitsdiensten der Länder vom 9. Februar 1978 
Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheits-
diensten der Länder vom 9. Februar 1978
Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheits-
diensten der Länder (Ost) vom 8. Mai 1991
Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten vom 
27. November 1975
Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten der 
Länder (Ost) vom 8. Mai 1991
Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Gedin-
geverfahren im Bereich der SR 2 b des Abschnitts B der An-
lage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) vom 15. Mai1962
Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte 
für Angestellte vom 16. März 1974
4	 Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunter-
künfte für Arbeiter vom 16. März 1974

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Vorbemerkung:

1.	 Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Tarif-vertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder 
Teil C abgeschlossen sind, ersetzt die Neufas-sung diese Anlage.

2.	 Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung zitiert.

Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitneh-
mer des Landes Baden-Württemberg (TV-Mun-BW) vom 
24. Februar 1972
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitneh-
mer der Behörde für Inneres - Feuerwehr - der Freien und 
Hanse-stadt Hamburg (TV-Mun-Hmb) vom 24. Juni 1974
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitneh-
mer des Landes Niedersachsen (TV-Mun-Nds) vom 5. März 
1991
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit 
der Räumung der Kampfmittel beschäftigten Angestellten 
des Landes Nordrhein-Westfalen (TV Ang-Mun-NW) vom 
11. September 1979
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit 
der Räumung der Kampfmittel beschäftigten Arbeiter des 
Landes Nordrhein-Westfalen (TV Arb-Mun-NW) vom 11. 
Septem-ber 1979
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitneh-
mer des Landes Rheinland-Pfalz (TV-Mun-RP) vom 24. Feb-
ruar 1972
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitneh-
mer des Saarlandes (TV-Mun-Saar) vom 1. März 1996
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitneh-
mer des Landes Schleswig-Holstein (TV-Mun-SH) vom 24. 
Februar 1972
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im 
Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigten Arbeitneh-
mer (Ost) - TV-Mun-O vom 14. Dezember 1993
Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen 
über das ständig beschäftigte A-bendpersonal an Thea-
tern und Bühnen vom 25. Juni 1991
Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über die Theaterbetriebs-
zulage für Angestellte (Ost)
Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über den Theaterbetriebs-
zuschlag für Arbeiter (Ost)

Ferner gelten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltord-
nung diejenigen Tarifregelungen fort, die Eingruppierungsrege-
lungen enthalten.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C
- Fortgeltende Tarifverträge -
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15 Ü I Keine

15

Keine Stufe 6 

Ia 
Ia nach Aufstieg aus Ib 

Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia

Keine

14

Keine Stufe 6 

Ib ohne Aufstieg nach Ia
Ib nach Aufstieg aus IIa 

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 5 oder 6 Jahren

Keine

13 Ü
Keine Stufe 6

IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 11 oder 15 Jahren
Keine

13 Keine Stufe 6 

IIa ohne Aufstieg nach Ib Keine

12

Keine Stufe 6 

IIa nach Aufstieg aus III 

III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa

Keine

11

Keine Stufe 6 

III ohne Aufstieg nach IIa
III nach Aufstieg aus IVa 

IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III

Keine

10

Keine Stufe 6 

IVa ohne Aufstieg nach III
IVa nach Aufstieg aus IVb 

IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa

Va in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach 
IVb mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung zu Stufe 1)

Keine

Anlage 2
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

zu den Entgeltgruppen für am 31. Oktober 2006 
/ 1. November 2006 vorhandene Beschäftigte 

für die Überleitung (Länder)
Teil A

Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B  
und der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Teils C
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

9

IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6)
IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren Aufstieg nach IVa (keine Stu-

fe 6)
IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 6)

Va mit ausstehendem Aufstieg nach IVb ohne weiteren Aufstieg nach 
IVa (keine Stufe 6)

Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6)
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 

nach 9 Jahren in der Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 

9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

9
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 

3, keine Stufen 5 und 6)

8
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb
Vc ohne Aufstieg nach Vb
Vc nach Aufstieg aus VIb 

8a

8 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 8a

7 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 8 und 8a

7 Keine

7a

7 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 7a

7 nach Aufstieg aus 6 

6 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 7 und 7a

6

VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc 
VIb ohne Aufstieg nach Vc
VIb nach Aufstieg aus VII 

6a

6 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 6a

6 nach Aufstieg aus 5 

5 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 6 und 6a

5
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb
VII ohne Aufstieg nach VIb
VII nach Aufstieg aus VIII 

5a

5 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 5a

5 nach Aufstieg aus 4 

4 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 5 und 5a

4 Keine

4a

4 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 4a

4 nach Aufstieg aus 3 

3 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 4 und 4a
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

3

Keine Stufe 6

VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII
VIII ohne Aufstieg nach VII
VIII nach Aufstieg aus IXb

3a 

3 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 3a

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a 
mit ausstehendem Aufstieg 
nach 3a

3 nach Aufstieg aus 2a mit aus-
stehendem Aufstieg nach 
3a

3 nach Aufstieg aus 2 und 2a 
(keine Stufe 6)

2a nach Aufstieg aus 2 mit aus-
stehendem Aufstieg nach 3 
und 3a

2a mit ausstehendem Aufstieg 
nach 3 und 3a 

2a nach Aufstieg aus 2 mit aus-
stehendem Aufstieg nach 3 
(keine

Stufe 6)

2 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 2a, 3 und 3a

2 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 2a und 3 (keine Stufe 
6)

2 Ü Keine

2a

2 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 2a

2 nach Aufstieg aus 1 

1 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 2 und 2a

2

IXa

IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII 
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa 
IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6)

X (keine Stufe 6)

1a (keine Stufe 6)

1 mit ausstehendem Aufstieg 
nach 1a (keine Stufe 6)

1 Keine Keine
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Überleitung Lehrkräfte
„Erfüller“

Vergütungsgruppe

Überleitung Lehrkräfte
„Nichterfüller“

Vergütungsgruppe

15 Ü I -

15 Ia -

14 Ib Ib nach Aufstieg aus IIa

13 IIa IIa ohne Aufstieg nach Ib
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib

12 - IIa nach Aufstieg aus III
IIa nach Aufstieg aus IIb
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa
IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa

11 III IIb ohne Aufstieg nach IIa
III ohne Aufstieg nach IIa
III nach Aufstieg aus IVa
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III

10 IVa IV a ohne Aufstieg nach III
IV a nach Aufstieg aus IVb
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IVa

9 IVb 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5)

IVb ohne Aufstieg nach IVa
IVb nach Aufstieg aus Vb
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5)

Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5)

V b nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5)

8 Vc Vc ohne Aufstieg
Vc nach Aufstieg aus VIb
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb

7 - -

6 - VIb ohne Aufstieg
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb

Teil B
Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen

Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Bezeichnung

Ä 1 Arzt mit entsprechender Tätigkeit

Ä 2 Facharzt mit entsprechender Tätigkeit

Ä 3 Oberarzt: - Oberarzt ist derjenige Arzt, dem die medizinische Verantwortung für Teil- oder Funktionsberei-
che der Klinik bzw. Abteilung vom Arbeitgeber übertragen worden ist.

-	 Facharzt in einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, für die dieser eine er-
folgreich abgeschlossene Schwerpunkt- oder Zusatzweiterbildung nach der Weiterbildungs-
ordnung fordert.

Ä 4 Facharzt, dem die ständige Vertretung des leitenden Arztes (Chefarzt) vom Arbeitgeber übertragen wor-
den ist.

(Protokollerklärung: Ständiger Vertreter ist nur der Arzt, der den leitenden Arzt in der Gesamtheit seiner 
Dienstaufgaben vertritt. Das Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Klinik nur von einem Arzt 
erfüllt werden.)

Teil C
Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Vergütungsgrup-
pe bei In-Kraft-

Treten TVÜ

Aufstieg Orts-Zu-
schlag  

Stufe 1, 2

Lebensaltersstufe Höhe Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

2 X
IXb nach 
2 Jahren

OZ 2 23 40 €
für 4 Jahre

2 X
IXb nach 
2 Jahren 

OZ 2 29 30 € dauerhaft

2 X
IXb nach 
2 Jahren

OZ 2 31 30 € dauerhaft

2 X
IXb nach 
2 Jahren

OZ 2 33 30 € dauerhaft

2 X
IXb nach 
2 Jahren

OZ 2 35 20 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 25 35 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 29 35 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft

3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft

6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft

8 Vc ohne OZ 2 37 40 € dauerhaft

8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft

9 Vb ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre

9 Vb ohne OZ 1 31 60 €
nach 4 Jahren für 7 

Jahre

9 Vb ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre

Anlage 3
Strukturausgleiche für Angestellte

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O bemisst, erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem 
Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs für Verheiratete.
Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 1. November 2008. Die Angabe „nach … Jahren“ 
bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TV-L beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal „nach 
4 Jahren“ der Zahlungsbeginn auf den 1. November 2010 festgelegt, wobei die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jewei-
ligen Monatsbezügen erfolgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet „dauerhaft“ die Zahlung während der 
Zeit des Arbeitsverhältnisses.
Ist die Zahlung „für“ eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf diesen Zeitraum begrenzt (z. B. „für 5 Jahre“ be-
deutet Beginn der Zahlung im November 2008 und Ende der Zahlung mit Ablauf Oktober 2013). Eine Ausnahme besteht dann, wenn 
das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen 
Fällen wird der Strukturausgleich bis zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stufe-
naufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer.

A.
Angestellte (einschl. Lehrkräfte), mit Ausnahme des Pflegepersonals

im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Vergütungsgrup-
pe bei In-Kraft-

Treten TVÜ

Aufstieg Orts-Zu-
schlag  

Stufe 1, 2

Lebensaltersstufe Höhe Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

9 Vb ohne OZ 2 27 90 €
nach 4 Jahren für 7 

Jahre

9 Vb ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre

9 Vb ohne OZ 2 35 20 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

9 Vb ohne OZ 2 37 40 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

9 Vb ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft

9 Vb ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft

9 Vb
IVb nach 
6 Jahren

OZ 1 29 50 € für 3 Jahre

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6 
Jahren

OZ 1 35 60 € für 4 Jahre

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 31 50 € für 4 Jahre

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 37 60 € dauerhaft

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 39 60 € dauerhaft

9 Vb
IVb nach
2, 3, 4, 6
Jahren

OZ 2 41 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre

9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre

9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft

9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,
4, 6 Jahren

OZ 1 35 40 € für 4 Jahre

10 IVb
IVa nach 2,
4, 6 Jahren

OZ 1 41 30 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,
4, 6 Jahren

OZ 1 43 30 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 
6 Jahren

OZ 2 29 70 € für 7 Jahre

10 IVb
IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren
OZ 2 37 60 €

nach 4 Jahren dauer-
haft

10 IVb
IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren
OZ 2 39 60 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren 
OZ 2 41 85 € dauerhaft

10 IVb
IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren
OZ 2 43 60 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre

10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 37 60 €
nach 4 Jahren	

dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft

10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Vergütungsgrup-
pe bei In-Kraft-

Treten TVÜ

Aufstieg Orts-Zu-
schlag  

Stufe 1, 2

Lebensaltersstufe Höhe Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

11 IVa
III nach 4,

6, 8 Jahren
OZ 1 41 40 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4,

6, 8 Jahren
OZ 1 43 40 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4,

6, 8 Jahren
OZ 2 37 70 €

nach 4 Jahren	
dauerhaft

11 IVa
III nach 4,

6, 8 Jahren
OZ 2 39 70 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4,

6, 8 Jahren
OZ 2 41 85 € dauerhaft

11 IVa
III nach 4,

6, 8 Jahren
OZ 2 43 70 € dauerhaft

11 III ohne OZ 1 41 40 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

11 III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 37 70 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft

11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft

12 III
IIa nach

10 Jahren
OZ 1 33 95 € für 5 Jahre

12 III
IIa nach

10 Jahren
OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach

10 Jahren
OZ 1 39 50 €

nach 4 Jahren dauer-
haft

12 III
IIa nach 

10 Jahren
OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach 

10 Jahren
OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach 

10 Jahren
OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach 

10 Jahren
OZ 2 37 100 €

nach 4 Jahren dauer-
haft

12 III
IIa nach 

10 Jahren
OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III
IIa nach 

10 Jahren
OZ 2 41 100 € dauerhaft

12 III
IIa nach 

10 Jahren
OZ 2 43 85 € dauerhaft

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 1 39 50 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 2 31 100 € für 5 Jahre

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 2 37 100 €
nach 4 Jahren dauer-

haft
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Vergütungsgrup-
pe bei In-Kraft-

Treten TVÜ

Aufstieg Orts-Zu-
schlag  

Stufe 1, 2

Lebensaltersstufe Höhe Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 2 41 100 € dauerhaft

12 III
IIa nach 
8 Jahren

OZ 2 43 85 € dauerhaft

12 III
IIa nach 
5 Jahren

OZ 1 29 100 € für 3 Jahre

12 III
IIa nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 1 35 95 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 1 39 50 €

nach 4 Jahren dauer-
haft

12 III
IIa nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 1 41 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach

5 u. 6 Jahren
OZ 1 43 50 € dauerhaft

12 III
IIa nach

5 u. 6 Jahren
OZ 2 33 100 € für 4 Jahre

12 III
IIa nach

5 u. 6 Jahren
OZ 2 37 100 €

nach 4 Jahren dauer-
haft

12 III
IIa nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 39 100 € dauerhaft

12 III
IIa nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 41 100 €

dauerhaft

12 III
IIa nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 43 85 €

dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 39 60 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft

13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach

15 Jahren
OZ 1 27 20 €

nach 4 Jahren
für 2 Jahre

13 Ü IIa
Ib nach

15 Jahren
OZ 1 29 20 €

nach 2 Jahren
für 2 Jahre

13 Ü IIa
Ib nach

15 Jahren
OZ 1 29 130 €

nach 4 Jahren
für 2 Jahre

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 1 39 80 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 1 41 80 €

	
dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 1 43 80 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 1 45 60 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach

15 Jahren
OZ 2 27 100 €

nach 4 Jahren
für 2 Jahre

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 2 37 110 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 2 39 110 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 2 41 110 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 2 43 110 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach 

15 Jahren
OZ 2 45 60 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach

11 Jahren
OZ 1 27 20 €

nach 4 Jahren
für 2 Jahre
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Vergütungsgrup-
pe bei In-Kraft-

Treten TVÜ

Aufstieg Orts-Zu-
schlag  

Stufe 1, 2

Lebensaltersstufe Höhe Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

13 Ü IIa
Ib nach

11 Jahren
OZ 1 29 20 €

nach 2 Jahren
für 2 Jahre

13 Ü IIa
Ib nach

11 Jahren
OZ 1 29 130 €

nach 4 Jahren
für 2 Jahre

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 1 33 60 €
nach 4 Jahren für 4 

Jahre

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 1 35 50 €
für 5 Jahre

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 1 37 110 €
nach 2 Jahren

für 3 Jahre

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 1 41 80 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

13 Ü
IIa

Ib nach
11 Jahren

OZ 1 43 80 € dauerhaft

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 1 45 60 € dauerhaft

13 Ü IIa
Ib nach

11 Jahren
OZ 2 27 100 €

nach 4 Jahren
für 2 Jahre

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 2 35 165 €
nach 3 Jahren für 2 

Jahre

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 2 37 110 € dauerhaft

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 2 39 110 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 2 41 110 € dauerhaft

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 2 43 110 € dauerhaft

13 Ü
IIa

Ib nach 
11 Jahren

OZ 2 45 60 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 1 31 100 € für 3 Jahre

14 IIa
Ib nach

5 u. 6 Jahren
OZ 1 35 100 € für 4 Jahre

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 1 41 80 €

nach 4 Jahren dauer-
haft

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach

5 u. 6 Jahren
OZ 1 45 60 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 31 110 € für 7 Jahre

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 33 50 € für 4 Jahre

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 39 110 €

nach 4 Jahren dauer-
haft

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach

5 u. 6 Jahren
OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 IIa
Ib nach 

5 u. 6 Jahren
OZ 2 45 60 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre

14 Ib ohne OZ 1 41 80 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe

Vergütungsgrup-
pe bei In-Kraft-

Treten TVÜ

Aufstieg Orts-Zu-
schlag  

Stufe 1, 2

Lebensaltersstufe Höhe Ausgleichs-
betrag

Dauer

bei In-Kraft-Treten TVÜ

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre

14 Ib ohne OZ 2 39 110 €
nach 4 Jahren dauer-

haft

14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

8 Jahren
OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ib
Ia nach 

8 Jahren
OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

8 Jahren
OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

8 Jahren
OZ 2 37 110 € für 4 Jahre

15 Ib
Ia nach 

8 Jahren
OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

8 Jahren
OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

8 Jahren
OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

4 Jahren
OZ 1 39 110 € für 4 Jahre

15 Ib
Ia nach 

4 Jahren
OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

4 Jahren
OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

4 Jahren
OZ 2 37 110 €

für 4 Jahre

15 Ib
Ia nach 

4 Jahren
OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

4 Jahren
OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ib
Ia nach 

4 Jahren
OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft

B.
Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O

(Liste ist noch nicht erstellt)
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15

keine Stufe 6

Ia

Ib mit Aufstieg nach Ia

-

14
keine Stufe 6

Ib ohne Aufstieg nach Ia
-

13

keine Stufe 6

Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschulaus-
bildung voraussetzen (IIa mit und ohne Auf-
stieg nach Ib)
[ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ]
und weitere Beschäftigte, die nach der Ver-
gütungsordnung zum BAT / BAT-O unmittel-
bar in II a eingruppiert sind.

-

12
keine Stufe 6

III mit Aufstieg nach IIa
-

11

keine Stufe 6

III ohne Aufstieg nach IIa

IVa mit Aufstieg nach III

-

10

keine Stufe 6

IVa ohne Aufstieg nach III

IVb mit Aufstieg nach IVa

 in den ersten sechs Monaten der Berufsaus-
übung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach 
IVa

-

Anlage 4
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und 

Lohngruppen zu den Entgeltgruppen
für ab dem 1. November  2006 stattfindende  

Eingruppierungsvorgänge (Länder)
Teil A

Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B
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Der TVÜ-L

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

9

IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 6)

Va mit Aufstieg nach IVb ohne weiteren Auf-
stieg nach IVa, (keine Stufe 6)

Va ohne Aufstieg nach IVb, (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6)

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 
Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in 
Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

8
Vc mit Aufstieg nach Vb

Vc ohne Aufstieg nach Vb

8 mit Aufstieg nach 8a

7 mit Aufstieg nach 8 und 8a

7 Keine
7 mit Aufstieg nach 7a

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a

6
VIb mit Aufstieg nach Vc

VIb ohne Aufstieg nach Vc

6 mit Aufstieg nach 6a

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a

5
VII mit Aufstieg nach VIb

VII ohne Aufstieg nach VIb

5 mit Aufstieg nach 5a

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a

4 Keine
4 mit Aufstieg nach 4a

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a

3

Keine Stufe 6

VIII mit Aufstieg nach VII

VIII ohne Aufstieg nach VII

3 mit Aufstieg nach 3a

2a mit Aufstieg nach 3 und 3a

2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a

2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6)

2 Ü Keine
2 mit Aufstieg nach 2a

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a

2

IXb mit Aufstieg nach VIII

IXb mit Aufstieg nach IXa 

X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6)

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6)
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

1

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel
-	 Essens- und Getränkeausgeber/innen
-	 Garderobenpersonal
-	 Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich
-	 Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks
-	 Wärter/innen von Bedürfnisanstalten
-	 Servierer/innen
-	 Hausarbeiter/innen
-	 Hausgehilfe/Hausgehilfin
-	 Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion)

Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu Vergütungs-/
Lohngruppen.

Entgelt-
gruppe

Eingruppierung Lehrkräfte
„Erfüller“

Vergütungsgruppe

Eingruppierung Lehrkräfte
„Nichterfüller“

Vergütungsgruppe

15 Ia -

14 Ib -

13 IIa IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib

12 - III mit Aufstieg nach IIa

IIb mit Aufstieg nach IIa

11 III IIb ohne Aufstieg nach IIa

III ohne Aufstieg nach IIa

IVa mit Aufstieg nach III

10 IVa IVa ohne Aufstieg nach III

IVb mit Aufstieg nach IVa

9 IVb 

Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5)

IVb ohne Aufstieg nach IVa

Vb mit Aufstieg nach IVb

Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5)

8 Vc Vc ohne Aufstieg

Vc mit Aufstieg nach Vb

7 - -

6 - VIb ohne Aufstieg

VIb mit Aufstieg nach Vc

VIb mit Aufstieg nach Vb

Teil B
Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen 

die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt
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KR-Anwendungstabelle (West)

Werte aus Ent-
geltgruppe 
allg. Tabelle 

Entgeltgrup-
pe KR

Zuordnungen Vergütungsgrup-
pen KR / KR-Verläufe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 
12a XII mit Aufstieg nach XIII

 -  -
3.200

3.550           
nach 2 J. 

St. 3

4.000         nach 
3 J. St. 4

- 

EG 11 11 b XI mit Aufstieg  XII  -  - 3.200 3.635 - 

EG 11 
11 a X mit Aufstieg nach XI 

 -  -
2.900

3.200          nach 
2 J. St. 3

3.635          
nach 5 J. 

St. 4

 -

EG 10
10a IX mit Aufstieg nach  X 

 -  -
2.800

3.000           
nach 2 J. 

St. 3

3.380          
nach 3 J. 

St. 4

 -

EG 9, EG 9b
9d VIII mit Aufstieg nach IX 

 -  -
2.730

2.980            
nach 4 J. 

St. 3

3.180             
nach 2 J. 

St. 4

 -

9c VII mit Aufstieg nach VIII
 -  -

2.650
2.840          nach 

5 J. St. 3 
3.020         nach 

5 J. St. 4
 - 

9b
VI mit Aufstieg nach VII 

 -  -
2.410

2.730          nach 
5 J. St. 3

2.840          
nach 5 J. 

St. 4

 -

VII ohne Aufstieg

9a VI ohne Aufstieg
 -  -

2.410
2.495               
nach 5 J. 

St. 3

2.650                
     nach 5 J. 

St. 4

 -

EG 7, EG 8, EG 9b

8a

Va mit Aufstieg nach VI  -

2.130 2.240 2.330 2.495 2.650V mit Aufstieg nach Va und VI
V mit Aufstieg nach VI 2.000

EG 7, EG 8 

7a

V mit Aufstieg nach Va  - 

2.000 2.130 2.330 2.430
2.533IV mit Aufstieg nach V und Va

1.850IV mit Aufstieg nach V  -

EG 4, EG 6
4a

II mit Aufstieg nach III und IV 
1.652 1.780 1.900 2.155 2.220 2.340III mit Aufstieg nach IV

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg nach II 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 2.081

In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200 Euro. 

Anlage 5 A TVÜ-Länder
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Anlage 5 B TVÜ-Länder

KR-Anwendungstabelle Ost (92,5% Stand 1. November 2006)
Werte aus Ent-

geltgruppe 
allg. Tabelle 

Entgeltgrup-
pe KR

Zuordnungen Vergütungsgruppen 
KR / KR-Verläufe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 12 
12a XII mit Aufstieg nach XIII

 -  -
2.960

3.284            nach 
2 J. St. 3

3.700           nach 
3 J. St. 4

- 

EG 11 11 b XI mit Aufstieg  XII  -  - 2.960 3.362 - 
EG 11 

11 a X mit Aufstieg nach XI 
 -  -

2.683
2.960           nach 

2 J. St. 3
3.362           nach 

5 J. St. 4
 -

EG 10
10a IX mit Aufstieg nach  X 

 -  -
2.590

2.775           nach 
2 J. St. 3

3.127             nach 
3 J. St. 4

 -

EG 9, EG 9b
9d VIII mit Aufstieg nach IX 

 -  -
2.525

2.757             nach 
4 J. St. 3

2.942              
nach 2 J. St. 4

 -

9c VII mit Aufstieg nach VIII
 -  -

2.451
2.627           nach 

5 J. St. 3 
2.794           nach 

5 J. St. 4
 - 

9b
VI mit Aufstieg nach VII  -  -

2.229 2.525           nach 
5 J. St. 3

2.627            nach 
5 J. St. 4

 -

VII ohne Aufstieg

9a VI ohne Aufstieg
 -  -

2.229
2.308               

nach 5 J. St. 3
2.451                    

 nach 5 J. St. 4
 -

EG 7, EG 8, EG 9b

8a
Va mit Aufstieg nach VI  -

1.970 2.072 2.155 2.308 2.451V mit Aufstieg nach Va und VI
V mit Aufstieg nach VI 1.850

EG 7, EG 8 
7a

V mit Aufstieg nach Va  - 
1.850 1.970 2.155 2.248

2.343IV mit Aufstieg nach V und Va
1.711

IV mit Aufstieg nach V  -
EG 4, EG 6

4a
II mit Aufstieg nach III und IV 

1.528 1.647 1.758 1.993 2.054 2.165
III mit Aufstieg nach IV

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg nach II 1.457 1.619 1.665 1.739 1.795 1.925

In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 185,- Euro.


